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Der Gemeinderat, gestützt auf Art. 25 lit. d der Gemeindeordnung vom 26. September 1993, be- 

schliesst: 

 

Artikel 1 Gegenstand 

 
1 Der Gemeindesaal dient der Gemeinde Zollikon als Zentrum zur Förderung des kulturellen und ge- 

sellschaftlichen Lebens. 

2 Dieses Reglement legt fest, wie und zu welchen Bedingungen der Gemeindesaal durch Dritte ge- 

nutzt werden kann. 

 

Artikel 2 Nutzung 

 
1 Der Gemeindesaal kann von Dritten für die Durchführung kultureller, gesellschaftlicher wie auch 

kommerzieller Anlässe genutzt werden, insoweit er nicht von der Gemeinde selbst beansprucht wird. 

2 Auf die Nutzung des Gemeindesaals besteht kein Anspruch. Es steht der Gemeinde frei, die Nut- 

zung des Gemeindesaals ohne Angabe von Gründen zu verweigern. 

 

Artikel 3 Reservationsanfragen 

 
1 Anfragen für die Nutzung des Gemeindesaals sind über die Website des Gemeindesaals oder der 

Gemeinde Zollikon (gemeindesaal.ch oder zollikon.ch) mit dem elektronischen Reservationssystem 

einzureichen. 

2 Anfragen haben Angaben über die Art und die Durchführung der Veranstaltung zu enthalten. Die 

Gemeinde kann zusätzliche Angaben und Unterlagen verlangen, sollte dies zur Behandlung der An- 

frage erforderlich sein. 

3 Anfragen werden maximal 1½ Jahre im Voraus entgegengenommen. 

 
 

Artikel 4 Entscheid über die Raumnutzung 

 
1 Die Betriebsleitung entscheidet im Rahmen des Betriebsreglements. Im Zweifelsfall entscheidet der 

Ressortvorsteher im Auftrag des Gemeinderates. 

2 Mit der Bestätigung der Reservation über das elektronische Reservationssystem oder mit separa- 

tem Schreiben gilt die Vereinbarung über die Nutzung des Gemeindesaals als zustande gekommen. 

 

Artikel 5 Nutzungsänderungen 

 
1 Eine Zusage gilt ausschliesslich für die in der Anfrage umschriebene Veranstaltung. Über Nut- 

zungsänderungen ist die Betriebsleitung umgehend zu informieren. 

2 Nutzungsänderungen können zur Folge haben, dass über eine Anfrage erneut entschieden wird 

und eine bereits erteilte Zusage entzogen wird. 
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3 Nicht korrekte Angaben über die Art und die Durchführung der Veranstaltung haben den sofortigen 

Entzug der Zusage oder den Abbruch der Veranstaltung zur Folge. 

 

Artikel 6 Gebühren 

 
1 Die Gebühren für die Nutzung des Gemeindesaals und dessen Infrastruktur sowie für die Inan- 

spruchnahme von Dienstleistungen richten sich nach dem Anhang dieses Reglements. Der Anhang 

ist integrierter Bestandteil dieses Reglements. 

 
2 Die Schule, Behörden, Ortsparteien, gemeinnützige Organisationen von Zollikon sowie Vereine ge- 

mäss Liste "Vereinskartell" erhalten die Räumlichkeiten und die Einrichtungsgegenstände des Ge- 

meindesaals zur Hälfte des Tarifs. Der Mindestrechnungsbetrag beläuft sich auf 100 Franken. 

 
3 Die Gebühren werden nach Durchführung der Veranstaltung in Rechnung gestellt und sind 30 Tage 

nach Erhalt der Rechnung zur Zahlung fällig. 

4 Die Gemeinde kann eine Anzahlung und/oder ein Depot verlangen. 

 
 

Artikel 7 Stornierung 

 
1 Bei Absagen werden Stornierungsgebühren erhoben. Diese richten sich nach dem Anhang dieses 

Reglements. 

 
2 Die Stornierungsgebühr entfällt in dem Umfang, in dem die Räumlichkeiten anderen Veranstal- 

tern/Veranstalterinnen zur Verfügung gestellt werden können; die Umtriebsentschädigung wird stets 

in Rechnung gestellt. 

 

Artikel 8 Dauer der Veranstaltung / Umfang der Nutzungsbefugnis 

 
1 Veranstaltungen sind in der Regel um 24.00 Uhr zu beenden. Über Ausnahmen entscheidet die Be- 

triebsleitung. 

 
2 Es dürfen nur die zugeteilten Räume im Gemeindesaal genutzt werden. Die Ausweitung der Veran- 

staltung auf den Dorfplatz, das Schulareal sowie auf die Umgebung ist nicht gestattet. Die Park- 

garage darf nur für das Abstellen von Fahrzeugen verwendet werden. 

 
3 Die mit der Zusage verbundenen Benützungszeiten und Auflagen sowie die Anweisungen der Be- 

triebsleitung und der Hauswartung sind zu befolgen. 

4 Das Einholen polizeilicher Bewilligungen (für Alkoholausschank, Verlängerung der Schliessungs- 

stunden etc.) ist Sache der Veranstalter/innen. 

 

Artikel 9 Ruhe und Ordnung 

 
1 Die Veranstalter/innen sind für die Einhaltung von Ruhe und Ordnung verantwortlich, sowohl in den 

Räumlichkeiten wie auch ausserhalb. 
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2 Auf die Nachbarschaft ist Rücksicht zu nehmen. Die Lautstärke von (Musik-)Anlagen ist so zu wäh- 

len, dass die Anwohner/innen nicht gestört werden. Lärm – insbesondere im Freien – ist zu vermei- 

den. Die Nachtruhe von 22.00 bis 7.00 Uhr ist unbedingt einzuhalten. Im Übrigen gelten die Vor- 

schriften der Polizeiverordnung der Gemeinde Zollikon. 

 

Artikel 10 Feuerpolizeiliche Vorschriften 

 
1 Die feuerpolizeilichen Anordnungen und Verfügungen (z.B. Freihalten der Notausgänge, Sicherheit 

bei der Bestuhlung, Absturzsicherungen bei Tanzveranstaltungen usw.) sind strikte einzuhalten. 

 
2 Im ganzen Gebäude sowie in der Arena gilt ein absolutes Rauchverbot. 

 
3 Die Verwendung von rauchentwickelnden Gerätschaften (z. B. Grill) sowie pyrotechnischem Mate- 

rial wie Feuerwerk, Rauchpulver, Wunderkerzen usw. (z. B. auf Hochzeitstorten) ist in allen Räum- 

lichkeiten des Gemeindesaals verboten. Der Einsatz von Nebelmaschinen muss vorgängig mit der 

Betriebsleitung abgesprochen werden. Die Kosten für einen ausgelösten Feuer-(Fehl)alarm werden 

in Rechnung gestellt. 

 

Artikel 11 Sorgfaltspflicht und Haftung 

 
1 Die Räumlichkeiten und die Infrastruktur sind sorgfältig und zweckentsprechend zu behandeln. 

 
2 Die technischen Einrichtungen und Apparate dürfen nur von der Betriebsleitung oder durch von der 

Hauswartung eingeführte Personen bedient werden. 

3 Die Verwendung von Nägeln, Schrauben, Heftklammern usw. an Wänden, Decken, Böden und Mo- 

biliar ist untersagt. Klebeband an den Wänden und auf dem Parkettboden ist zu vermeiden. Aus feu- 

erpolizeilichen Gründen ist es untersagt, an den Bühnen- und Saalvorhängen Dekorationen zu be- 

festigen. 

 
4 Räumlichkeiten, Mobiliar und Geräte werden in einwandfreiem, betriebsbereitem Zustand überge- 

ben. Allfällige Mängel sind in einem Protokoll festzuhalten. Nach der Veranstaltung sind die Räume 

aufgeräumt und gereinigt und ist das Inventar in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Beschädi- 

gungen und andere Besonderheiten sind der Betriebsleitung zu melden. Beanstandungen werden im 

Rückgabeprotokoll festgehalten. Verlorenes sowie defektes Material oder Inventar, allfällige Ab- 

fallentsorgungsgebühren und Nachreinigungen werden mit der Schlussabrechnung in Rechnung ge- 

stellt. 

 
5 Für Schäden an Gebäude inklusive Umschwung, Einrichtungen, Mobiliar und Geräten sowie bei 

Unfällen haftet der Veranstalter / die Veranstalterin auch dann, wenn sie durch Besucherinnen und 

Besucher verursacht worden sind. Die Gemeinde übernimmt keine Haftung für Unfälle und Diebstahl. 

Der Abschluss einer Versicherung obliegt dem Veranstalter / der Veranstalterin. 

 

Artikel 12 Konzertflügel und Piano 

 
1 Für Konzerte und professionelle musikalische Darbietungen stehen ein Konzertflügel Steinway & 

Sons, Modell C-227 und ein Piano Schimmel, Modell 112 Studio, zur Verfügung. 



6.03 / Stand 1.Juli 2016 6  

2 Die Benutzung des Konzertflügels bzw. des Pianos setzt eine professionelle Bespielung und sach- 

gemässe Behandlung voraus. Über das Erfülltsein dieser Voraussetzungen entscheidet die Betriebs- 

leitung. 

3 Die Kosten für das Stimmen des Flügels bzw. des Pianos haben die Veranstalter/innen zu tragen. 

Der Auftrag fürs Stimmen wird durch die Betriebsleitung erteilt. Die Rechnungsstellung erfolgt direkt 

an die Veranstalter/innen. 

4 Der Konzertflügel befindet sich auf der Bühne und kann gegen eine Gebühr auf die Saalebene 

transportiert werden. 

 

Artikel 13 Übergangsregelung 

 
Für bei Inkrafttreten dieses Reglements bereits erteilte Zusagen gelten die bisherigen Gebührenta- 

rife. Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Reglements. 

 

Artikel 14 Inkrafttreten 

 
Dieses Reglement tritt am 1. Juli 2016 in Kraft. 

 
 

Artikel 15 Aufgehobene Erlasse 

 
Mit Inkrafttreten gelten folgende Erlasse als aufgehoben: 

 
a. Betriebsreglement und Mietvereinbarung vom 27. August 2008. 

 
b. Frühere, zu diesem Reglement in Widerspruch stehende Erlasse und Beschlüsse. 

 
 
 

 
Vom Gemeinderat erlassen am 9. März 2016 (GR 2016-55) 



Anhang Gebühren Gemeindesaal 

Raummieten 

 Hinweise  Preis  Preis reduziert 
(Art. 6 Abs. 2) 

Preis pro Tag in Franken 

Grosser Saal mit Galerie und Foyer 10.00–08.00 Uhr folgender Tag 600.00 300.00 

2/3 Saal mit Foyer 10.00–08.00 Uhr folgender Tag 440.00 220.00 

Kleiner Saal mit Foyer (keine Bühne) 10.00–08.00 Uhr folgender Tag 250.00 125.00 

Bühne (exkl. Licht, Ton, Garderoben) 10.00–08.00 Uhr folgender Tag 120.00 60.00 

Bühnengarderoben 4 Räume pro Raum 30.00 15.00 

Vorbereitungs-/Probetag  10.00-08.00 Uhr folgender Tag 100.00 100.00 

Foyer nur kurzfristig möglich 200.00 100.00 

Küche (inkl. Geschirr, Besteck, Gläser) 10.00–08.00 Uhr folgender Tag 360.00 180.00 

Küche für Caterer nur Anrichten und Abwaschen  150.00 75.00 

Infrastruktur / Tonanlage etc. 

 Hinweise  Preis  Preis reduziert 
(Art. 6 Abs. 2) 

Preis in Franken 

Podest höhenverstellbar (2 x 1 m); 15 Stk. pro Stück 20.00 10.00 

Akustikwand; 10 Stk. pro Stück 20.00 10.00 

Speisetransportwagen heizbar; 2 Stk. pro Stück 20.00 10.00 

Tonanlage 

Mischpult mit bis zu 32 Kanälen, CD Player, Tape 
Funkmikrofone, Lautsprecher 

 140.00 70.00 

Diverse kabelgebundene Mikrofone pro Stück 20.00 10.00 

DJ Box Stereo; für den Anschluss von  
Laptops an die Tonanlage 

 10.00 5.00 

Rundklang (mobiles Soundsystem)  80.00 40.00 

Subwoofer 18" aktiv 
zusätzliche Tiefenunterstützung; 2 Stk. 

pro Stück 40.00 20.00 

Interkomsystem  
(Gegensprechanlage) 

 80.00 40.00 

9V Batterien für Funkmik-Anlage pro Stück 5.00 5.00 

Funkgerät Motorola; 1 Paar  20.00 10.00 
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 Hinweise  Preis  Preis reduziert 
(Art. 6 Abs. 2) 

Preis pro Tag in Franken 

Lichtanlage 

Lichtanlage: Lichtpult LeapFrog 48 Kanal; 
inkl. alle Scheinwerfer 

 140.00 70.00 

Lichtanlage ohne Pult; alle Scheinwerfer, 
Dimmerpacks, DMX Anschluss 

 100.00 50.00 

Spiegelkugel motorisiert (1.Meter) nur zusammen mit Lichtpult möglich 60.00 30.00 

Audiovision 

Beamer inkl. grosse Rollleinwand fest installiert 80.00 40.00 

Beamer mobil inkl. kl. Leinwand  
(1,6 x 1,6 m) 

 70.00 35.00 

Hellraumprojektor inkl. Leinwand  
(1,6 x 1,6 m) 

 70.00 35.00 

Grosse Faltleinwand mobil (3,5 x 3,5 m)  30.00 15.00 

Instrumente 

Konzertflügel Steinway C-Modell Standort Bühne; exkl. Stimmen 240.00 120.00 

Konzertflügel stimmen nur durch Firma Bachmann,  
Wetzikon (Auftrag durch Betrieb) 

250.00 250.00 

Klavier Standort Bühne; exkl. Stimmen 70.00 35.00 

Flügeltransport auf Saalebene  Ausführung durch Hauswartung 60.00 60.00 

Unterstützung/Dienstleistungen der Gemeindesaal-Angestellten  

(Absprachen mind. 10 Tage vor Anlass) 

 
 

Stornierungsgebühren 

 

 Hinweis  

bis 60 vor der Veranstaltung in Prozenten der Raummieten 50% 

bis 30 Tage vor der Veranstaltung  75% 

ab 29 Tage vor der Veranstaltung  100% 

Umtriebsentschädigung in Franken 150.00 
 

 

 Hinweis Preis in Franken 

07.00–20.00 Uhr pro Stunde 90.00 90.00 

20.00–24.00 Uhr pro Stunde 120.00 120.00 

24.00–07.00 Uhr pro Stunde 150.00 150.00 

Nachreinigung pro Stunde 90.00 90.00 

Container  50.00 50.00 


